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bringt uns heute noch Kunde von den Dienstverrichtungen,
die dem Bewohner übertragen waren.

Wir sprechen bei solchen Dörfern von Herrschafts¬
dörfern. Sie unterscheiden sich wesentlich von dem be¬
reits früher geschilderten Bauerndorf sowie dem in der
Folge zu nennenden Pfarrdorfe.

Es fehlen ihnen in der Regel heute noch statt¬
liche Bauernhöfe. Da Grund und Boden zur Haupt¬
sache im Besitze der Herrschaft sind, bestimmen Häusl
und Sölden das Ortsbild. So geben z. B. Hagenau und
Frauenstein am Inn gute Beispiele für diesen Dorf¬
typus. Die kleinen Wohnhäuser, welche die Herrschaft
den Dienstleuten erbaute, reihen sich> meist zu beiden
Seiterl an die Straße, welche zum Meierhof und zum
Schlosse führt.

Mühlen und Brauereien fügen sich oft noch den
Wirtschaftsgebäuden an.

Heute haben wir in dem ganzen Komplex den land¬
wirtschaftlichen Betrieb eines Großgrundbesitzers vor uns.
Wie wir später, beim Bilde der Stadt, sehen werden,
ist auch hier die im Mittelalter trefflich ausgebaute
Schutzwehr überflüssig geworden und der landwirtschaft¬
liche Großbetrieb im Bilde der Siedlung und ihrer Wirt¬
schaft tonangebend.

v. Klöster.
In der Burg sahen wir den Wohnsitz eines welt¬

lichen Grundherrn, vom Kloster aus wird ebenfalls ein
umfangreicher Bodenbesitz verwaltet. Kloster und Burg
sind deshalb Siedlungstypen, welche manche Aehnlich-
keiten ausweisen. Bei beiden ist ein Meierhof das wirt¬
schaftliche Zentrum; diesem obliegt die landwirtschaftliche
Güterbefchaffung, die Rohstofsverarbeitung, die Vergrößer¬
ung der Kulturflächen durch Rodung, die Verteilung des
Ertrages und die Abgäbe von Ueberschüssen an die Märkte
und Städte der Nachbarschaft. Die Funktion des Sam¬
melns wird beim Kloster vielleicht noch schwieriger als
bei der Burg, da ersteres feindn Bodenbesitz in noch
weitläufigerer Streulage hatte. Diese hätte darin ihre
Ursache, daß! viele Leute ihr ganzes Hab und Gut einer
Klosterkirche widmeten. Solche Schenkungen galten als
besonders verdienstvoll. Auch Klöster legten ein Gewicht
auf die Errichtung von Wehrbaulen; feste Mauern, mäch¬
tige Türme und starke Torbauten sind heute noch in
mannigfachen Resten erhalten.. Doch standen Klöster in
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